
Beschlussvorschlag:                                         
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, im Bereich des Altbergbaus bei entsprechender 
Feststellung von Gefahrenlagen durch das Landesamt für Geologie und Bergwesen 
einschlägige Fördermittel abzurufen und die jeweiligen Eigenmittel bereitzustellen.  
 
 


